
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Übereinkommen über die Privilegien und Immunitäten des Internationalen Strafgerichtshofs 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 13/2005 

§/Artikel/Anlage 

Art. 29 

Inkrafttretensdatum 

22.07.2004 

Text 

Artikel 29 

Laissez-passer 

Die für die Richter, den Ankläger, die Stellvertretenden Ankläger, den Kanzler, den 
Stellvertretenden Kanzler, das Personal der Anklagebehörde und der Kanzlei ausgestellten Laissez-passer 
der Vereinten Nationen oder vom Gerichtshof ausgestellten Reiseausweise werden von den 
Vertragsstaaten als gültige Reiseausweise anerkannt und entgegengenommen. 


